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Beschluss 
des Bundesrates

Gesetz zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der 
Parteienfinanzierung

I. 

Der Bundesrat hat in seiner 959. Sitzung am 7. Juli 2017 beschlossen, dem vom 

Deutschen Bundestag am 22. Juni 2017 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 105 

Absatz 3 des Grundgesetzes zuzustimmen.

II. 

Der Bundesrat hat ferner die nachstehende Entschließung gefasst:

Der Bundesrat bekräftigt seine Auffassung, dass die NPD verfassungsfeindliche 

Ziele verfolgt und daher von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen 

werden muss. Das Gesetz zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der 

Parteienfinanzierung bietet nach Inkrafttreten dem Bundesrat, der Bundesregierung 

und dem Deutschen Bundestag die Möglichkeit, eine entsprechende Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts herbeizuführen. 

Der Bundesrat wird einen Antrag auf Verfahrenseinleitung beim Bundesverfas-

sungsgericht vorbereiten, damit das entsprechende Verfahren zügig eingeleitet wer-

den kann, nachdem die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. Er strebt dabei 

einen gemeinsamen Antrag der drei antragsberechtigten Organe an.
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Begründung: 

Der Bundesrat hat in seiner 953. Sitzung am 10. Februar 2017 seiner Auffas-
sung Ausdruck verliehen, dass die NPD verfassungsfeindliche Ziele verfolgt 
und deswegen von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden 
muss (vgl. BR-Drucksache 95/17 (Beschluss)). Mit Inkrafttreten der Gesetze 
(vgl. BR-Drucksachen 508/17 und 509/17) wird es möglich, beim Bundesver-
fassungsgericht einen Antrag auf Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien 
von der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen. Antragsberechtigt sind der 
Deutsche Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Materielle Vo-
raussetzung für den Ausschluss ist, dass die Partei nach ihren Zielen oder dem 
Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet ist, die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der 
Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Das Bundesverfassungsgericht hat 
mit Urteil vom 17. Januar 2017 (2 BvB 1/13) die Verfassungsfeindlichkeit der 
NPD bereits festgestellt. Um im Rahmen eines Antrags auf Ausschluss der 
NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung an diese Feststellung des Bun-
desverfassungsgerichts anknüpfen zu können, ist rasches Handeln geboten. Bei 
einer zeitlichen Nähe der Antragstellung zum Urteil vom 17. Januar 2017 
müsste nur für einen relativ kurzen Anschlusszeitraum nachgewiesen werden, 
dass sich an der festgestellten Verfassungsfeindlichkeit der NPD nichts geän-
dert hat. Es gilt für die Zukunft zu verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger 
mit ihren Steuern und Abgaben die verfassungsfeindlichen Aktivitäten der 
NPD finanzieren müssen. Die berechtigten Verfassungsorgane sollten daher 
rasch von ihrem neuen Antragsrecht Gebrauch machen.

juris Lex QS
03052024 ()


